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n~~l~~ der Beilagen zu,kr. S':l(:f'r~~hische~rot(')k~ll:!!. 
- Qes Nationalrates XVlll. Ocsetz&cbun~~penode 
L. 

FERDINAND LACINA 
BUNDESMINISTER FüR FINANZEN 

GZ. 110502/145-Pr.2/94 

An den 

Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 

Parlament 

1017 Wien 

1010 WIEN. DEN 4. Juli 1994 

HIMMELPFORTGASSE 8 

TELEFON (0222) SI 433 

6S4/11AB 
1994 -07- 04 

zu 6~eo IJ 

Auf die - aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit in Kopie beigeschlossene -

schriftliche Anfrage der Abgeordneten Dr. Hefene Partik-Pabh3 und Genossen vom 

5. Mai 1994, Nr. 6590/J, betreffend VersicherungsfähigKeit behinderter Menschen 

bei einem EU-Beitritt Österreichs, beehre ich mich, folgendes mitzuteilen: 

Zu 1.: 

Seit der Beantwortung der parlamentarischen Anfrage Nr. 4307/J vom 

3. Oktober 1989 sind keine Änderungen der Allgemeinen Bedingungen für die Unfall­

versicherung eingetreten. 

Zu 2.: 

Dem Bundesministerium für Finanzen liegen abgesehen von den Allgemeinen Unfall­

versicherungs-Bedingungen aus Deutschland keine Versicherungsbedingungen aus 

den Staaten der Europäischen Union vor. Ich ersuche daher um Verständnis dafür, 

daß mir die Beantwortung dieser Frage nicht möglich ist. 

In diesem Zusammenhang kann aber auf eine in der Anlage angeschlossene Gegen­

überstellung des Comite Europeen des Assurances über den Deckungsumfang in der 

privaten Unfallversicherung in Europa vom November 1993 verwiesen werden. 

Hinsichtlich der Versicherung von behinderten Menschen ist dem Bericht zu ent­

nehmen, daß Geistesschwäche und Persönlichkeitsstörung in allen darin erfaßten EU­

Mitgliedstaaten ausgenommen Großbritannien und Portugal von der Unfallver­

sicherung ausgeschlossen sind. 
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Zu 3.: 

Für den Bereich der Privatversicherung wäre ein allfälliger Beitritt Österreichs zur 

Europäischen Union nicht entscheidend, weil die entsprechenden Bestimmungen der 

EU bereits aufgrund des EWR-Vertrages übernommen wurden bzw. noch zu über­

nehmen sind. 

Änderungen könnten allenfalls durch die zunehmende Konkurrenz unter den Ver­

sicherern eintreten, weil innerhalb des EWR keine aufsichtsbehördliche Genehmigung 

von Versicherungsbedingungen erforderlich ist und die Verwirklichung der Dienst­

leistungsfreiheit den Versicherungsnehmern den Abschluß von Versicherungsver­

trägen mit ausländischen Versicherern erleichert. 

Zu 4.: 

Die Anzahl der Personen, die von einer Ablehnung eines Versicherungsvertrages 

wegen einer bestehenden Behinderung betroffenen sind, ist mir nicht bekannt. 

Beilagen 
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.. 

N~ 65901J 

1994 =05= 05 

BEILAGEN 

ANFRAGE 

der Abgeordneten Dr. Partik-Pable, Mag. Schreiner', Haller 
an den Bundesminister für Finanzen 
betreffend Versicherungsfähigkeit behinderter Menschen bei einem EU-Beitritt Österreichs 

Um gegen das Risiko eines Privatunfalles versichert zu sein, lassen sich die Österreicher 
immer häufiger von einem privaten Versicherungsuntcrnehmen versichern. Dabei ist jedoch zu 
beachten. daß bestimmte Personengruppen - in der Regel sind davon behinderte Menschen 
betroffen - vom Versicherungsschutz ausgenommen sind. 

In der Beantwortung 4246/AB vom 30. November 1989 der Anfrage 4307/J vom 3. Oktober 
1989 der Abgeordneten Dr. Partik-Pablc , Dkfm. Bauer, Mag. Haupt an den Bundesminister 
für Finanzen betreffend Versicherungsfähigkeit behinderter Menschen haben Sie auf die Frage 
"Welche Maßnahmen können Sie sich vorstellen, um das Versicherungsangebot auch für 
behinderte Menschen attraktiv zu gestalten" geantwortet, daß die Versicherungsaufsicht auf 
die Gestaltung der Versicherungsbedingungen nur beschränkten Einfluß nehmen kann. 

Im Zuge der Diskussion um einen möglichen Beitritt Österreichs zur Europäischen Union, 
stellt sich auch die Frage, wie die Möglichkeit einer Versicherung für behinderte Menschen in 
der EU ausschen werden. 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher an den Bundesminister für Finanzen folgende 

ANFRAGE 

1. Hat es seit der Anfragebeantwortung 4246/AB vom 30. November 1989 irgendwelche 
Änderungen der Versicherungsbedingungen gegeben und wenn ja, in welcher Form? 

2. Welche Unterschiede gibt es zwischen den Versicherungsbedingungen österreichischer 
Versicherungen und Versicherungen in den Staaten der Europäischen Union? 

3. Wird es bei einem Beitritt Österreichs zur Europäischen Union eine Änderung der Ver­
sicherungsbedingungen geben müssen und wenn ja, in welcher Form? 

4. Ist Ihnen bekannt. wieviele behinderte Menschen davon betroffen sind. daß Ver­
sicherungen Vertragsabschlüsse we/!en der bestehenden Behinderune abecichnt haben? 

Wien, den 5. Mai 1994 

DVR 0717193/fpcl05Iversbeh.anf 
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·C01v1i I f: EUROPEEN DES ASSUR.A.N"CES 

SECRETARIAT OtNERAL 
J hlS. nK'do: la~ol'AnCIII' F 75(\'9 r.4,IU$ 
T~L, (3311'48 24 6600 Fu: (33) 1/47 7(1~3 iS 

Mall ~: FRCEAOOI OBIBMHro 
Tl!lcx: 281829 F 

KOMMISSION UNFALLVERSICHERUNG 

ENTWURF 

NI~i:a'k'" rm. b c.E.E. 
~_ oie MCCIis. 29 • B 1040 BRIJXELI.ES 

T ~I. : (.3~) 2/ S 13 68 45 rolX: (32) ~ I S 14 ~S 49 
Mail ExchanJ:e : BECE.a.OOI OBIBMHOO 

Telex: 6.3652 B 

·'·/~ 

ACC 021 (11/93) 

GEGEWBERSTELLUNG DES DECKUNGSUMFANGES INDER PRIVATEN 
UNFALLVERSICHERUNG IN EUROPA 

UDd. 

ALLGEMEINE TmFALLVERSICHERtmGS-BEDIliGUliGEN 

Paris, November 1993 
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ENTWURF 

I. Ge~enüberstellung d~$ Deckungsumianges in der privaten 
Unlallve:n>ichenxng in Europa ' 

Der Untersuchung liegen zugrunde: 
Daten aus 
A: Österreich 
B: Belgien 
eH: Schweiz 
D: Deutschland 
E: Spanien 
F : Frankreich 
GB : Großbritannien 
I : Italien 
P: Portugal 
NL: Niederlande (soweit möglich) 

Grundstitzliche Vorbemerkungen: 

.. 

.. 

Die Versicherungsbedingu.ngen der in die Untersuchung 
einbezogenen Länder liegen nicht vor. die folgenden Ausführungen 
beruhen auf Ausarbeitungen der CE.A .. 

Nicht in allen untersuchten Ländem gibt es ein für alle 
Versicherungsunremehmen verbindliches Bedingungswerk, wie z.B. 
in Deutschland, Italien oder Spanien. 

Der Deckungsumfang . im Unfallversicherungsbereich wird im 
folgenden in zwei Blöcke unterteilt: 

1. Deckungsumfang gemäß Basisdeckung vorhanden oaer 
gegen Zuschlag versicherbar 

2. Deckungsumjang von der Basisdeckung ausgeschlossen 
und auch nIcht gegen Zuschlag versicherbar 

6541/AB XVIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 5 von 14

www.parlament.gv.at



1. Deckungsumfang gemäß Basisdeckung vorhanden oder gegen Zuschlag 
versicherbar (x) 

.- In allen untersuchten Ländern gilt die 24-Stunden-Deckung . .. Der Versichenmgsschutz besteht weitweit . 

I I 
I I I I GB I I I NL I Deckun~sumfang A B eH I D E F I P 

Aufruhr, Attentat, Terroranschläge, 
I I I : 

\ 
I 

Volksbewegungen (passiv) x x x I x x x x x (x) (x) 
I 

Naturkatastrophen ! 0Tulkanausbruch.Erdbeben. I 
Überschwemmung, Orkan) 1 

, 
(x) x x x x x x x x 

Vergifrungdes Versicherten durch 
Lebensmittel x x x x x x 

I I 
I 

Vergiftung des Versicherten durch I ! 
I , 
; 

flüssige, feste oder gasiörmige I I I 

Substanzen x x x I ,.., x I x x .. 
i 

Umalle durch Einnahme von ärztlich 
verschriebenen Medikamenten oder 
Drogen durch den Versicherten 1 x x 

I 
x x x X 

Gesetzlicher Militärdienst x x 3 4 I x x x ! 
I 

Führen eines Motorrades als I 
I , 

Transp ortmi ttel x (x) x I x (x) (x) I (x) x (x) (x) 

Unfall während eines chirurgischen 
Eingriffes x x x X 

I I i 
\ 

Betreiben gefährlicher Sportarten als I 
I 

I 
A.mateur :. 

I 
1 , 

- Skilaufen , x I (x) x x (x) (x) I IX) i x (x) x 
- andere Schnee- und Eissponarten I x I (x) x x (x) (x) ! (x) I (xl (x) x 
- Kampfsportarten x I (x) x x (x) I (xl I (xl (x) x 
- Geschwindigkeitswettbewerbe 

1 
motorisiert oder unmotorisiert I x .. (x) I (x) (x) ,', 

- Luftsportarten I x i (xl (x) (xl x 
- Fallschirmspringen (x) I v !x) (xl lxI x .. 
- Autorennen I (x) iX) (x) lxi v , .. 

2 
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3etreiben von Sportarten als 
Profi 

Unfall durch Trunkenheit oder 
Alkoholisierung des Versichenen 

Unfall durch Einnahme von nicht 
ärztlich verschriebenen Drogen 
durch den Versicherten 

Geistesschwäche, Persönlichkeits-
störung 

Krieg, Bürgerkrieg 
- Beteiligung am Konflikt 
- passives Kriegsrisiko 

Kemkraftunfall 

IA I B 1 cHI D I E I F I GB I I P 

, 
I 

! I I 
(xl (xl (xl (x) 

I 
x (xl 

x (x) 

i 
! 

1 x I 

I I 
I 

I I ! 
I i i , 
i 

x x x 

(x) (x) (x) (x) 

(xl (x) (x) (x) (x) (x) (x) 

I 
(6) (x) I x 

1) nur manche VU 
2) nur gasförmige Substanzen 
3) nur im eigenen Land 
4) nur in Friedenszeiten 
6) für Personen, die dem Risiko beruflich 

ausgesetzt sind 

3 

I NL 

x 

I 
I 
I 
I 

I 
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2. Deckwlgsumfang gemäß Basisdeckung ausgeschlossen und auch nicht durch 
Zuschlag versicherbar 

Deckun -"ang A B eH D E ... GB I 1" 

I I 

I 
Vergiftung des Versicherten durch 
Lebensmittel x x x 

Vergiftung des Versicherten durch 
I 

feste, flüssige oder gasförmige I Substanzen 2 x x x 

Unialle durch Einnahme von ärztlich I 
verschriebenen Medikamenten oder 
Drogen durch den Versicherten x x x 

Gesetzlicher Militärdienst x x x 

Unialle während eines chirurgischen 
I Eingriffes x x 3 x x 
I 

Betreiben gefährlicher Sportarten 
als Amateur: 
- Geschwindigkeitswettbewerbe 

I 

I 
motorisiert oder unmotorisiert ..,. 

I 
x I x A , 

- Kampfsportarten x 

I - Luftsportarten x x 

I 
:x x x 

I - Autorennen x x x i x x 
- Fallschirmspringen x :x I x :x 

Betreiben einer Sportart als Profi x x x 

I 
Krieg, Bürgerkrieg 

I - Beteiligung am Konfiikt :x x x ... x I .... I 

- passives Kriegsrisiko x x i 

I 
I I 

I 
I ! I 

I I 
Unfall durch Trunkenheit oder ! 

, i 
I ! I 

Alkoholisierung des Versicherten x x x 
I 

x x I x x 

I I Unfall durch Einnahme von nicht 
, 

I 1 
I 

ärztlich verschriebenen Drogen I I 

I 
! 

I durch den Versichenen x I .. x ".' , x X i ! X "" . ~ .. 
I , , 

I 
i I i 

Selbstmord, Selbstmordversuch x I ..... x X I .. ' X X i ., X ~ .. I .. , , .... , 
I 

I I Selbstverstümmelung x I x x x I x I x x x x 

4 

1 
i 

I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 

i 
I 

I 
I 

i 

, 
; 

x ; 

x i 
i , 

v .... 
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Beteiligung an Verbrechen/ Delikten 

Geistesschwäche, Persönlichkeits­
störung 

Kel;'nkraftunfall 

I A I B I eH I D E I F I GB I 
I 
i 

! x x x x x x x 

i 

I : 
x x x x 

x x x 

1) nur Genußmittel 
2) flüssige und feste Substanz 
3) es sei denn. die OP ist Unfallfolge 

I I P NL 

x x 

I 
x x 

x x x 

5 
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,ENTWURF 

11. ALlGEMEINE UNFALlVERSICHERURGS-BEDIHSUHGEN (CEA) 

§ 1 Der Versicherunosfall 

1. Der Versicherer bietet Versicherungsschutz bei Unfällen, die dem 
Versicherten während der Wirksamkeit des Vertrages ZU$to~en. 
Oie Leistungsarten, die versichert werden können, ergeben sich aus 
§ 5; aus Antrag und Versicherungsschein ist ersichtlich, welche 
Leistungsarten jeweils vertraglich vereinbart sind. 

2. Der Versicherungsschutz umfaßt - soweit keine Einschränkungen 
vorgesehen sind - Unfälle in der ganzen Welt. 

3. Unfalldefinition - bisher nicht Obernll einheitlich, noch konkret zu 
formu 1ieren. 

4. Erweiterung des Unfallbegriffs - nicht in allen Ländern Ublich, noch 
konkret zu entscheiden. 

§ 2 Ausschlüsse 

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind - soweit nicht etwas anderes 
vereinbart wurde - : 

1. Unfalle, die dem Vcr9icherten dadurch %usto~en, daß er vorsdt%lieh 
eine Straitat ausfDhrt oder versucht. 

2. Unfälle, die auf Selbstmord, Selbstmordversuch oder Selbstverstümme­
lung zurUckzufOhren sind. 

3. Unfälle durch freiwillige Einnahme von nicht ärztlich verscnriebenen 
Med1kamen~en oder Orogen Qurch don vcr3;cher~en. 
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§ 3 Deckunasumfang u.u. ~e;tl;ch beorenzt 

Die Deckung umfaßt - eventuell gegen Prämienaufsch lag und/oder zeitl ich 
begrenzt: 

1. Unf!11e durch Krieg oder SQrgerkrieg (passives und aktives 
Kriegsr;siko). 

2. Unfälle, die mittelbar oder unmittelbar durch Kernenergie verursacht 
sind. 

3. Unfälle durch Naturkatastrophen (Vulkanausbruch, Erdbeben, Orkan, 
Überschwemmung). 

4. Unfälle aufgrund Aufruhr, Attentat, Terroranschläge (ohne aktive 
Beteiligung des Versicherten). 

5. Unfälle durch Trunkenheit oder Alkoholisierung des Versicherten. 

6. Unfälle durch Einnahme von ärztlich verschriebenen Medikamenten oder 
Orogen durch den Vp.rs;r.hp.rt.en. 

7. Unfälle während eines chirurgischen E:ingriffesi egal, ob durch einen 
Unfall notwendiger Eingriff oder nicht. 

8. Unfälle durch Betreiben gefährlicher Sportarten als Amateur: 

- Ski1auf und andere Schnee- oder Eissportarten 
- Kampfsportarten . 
- Luftsportarten 
- Autorennen 
- andere Geschwindigkeitswettbewerbe, motorisiert und 

unmotorisiert 
- Fallschirmspringen. 

9. Unfälle durch Betreiben gefährlicher Sportarten als Profi. 

10. Unfälle während des gesetzlichen Militärdienstes. 

11. Unfälle durch FUhren eines Motorrades· als Transportmittel. 

2 

6541/AB XVIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 11 von 14

www.parlament.gv.at



§ 4 Nicht versicherbare Personen 

Nicht in allen Ländern einheitlich, sollte aber auch vereinheitlich weroen 
(Oie Teilnehmer werden gebeten, entsprechende Klauseln an das CEA zu 
senden). 

§ 5 Die Leistungsarten 

Die jeweils vereinbarten Leistungsarten und deren Höhe (Versicherungs­
summen) ergeben sich aus dem Vertrag. FUr die Entstehung des Ansprucns uno 
die Bemessung der Leistung gelten die nachfolgenden Bestimmungen: 

!. Invaliditätsleistuna 

a) FUhrt ein Unfall zu einer dauernden Beeinträchtigung der köroerlichen 
oder geistungen Leistungsfähiakeit (Invalidität) des Versicherten, so 
gntsteht Anspruch auf Kapitalieistung oder einer Rente aus der für den 
Invaliditätsfall versicherten Summe. 

Die Rentenzahlung ab dem 65. Lebensjahr ist nicht überail üblich, es 
muß noch aeklärt werden, ob es sich ausschließlich um eine Kapital-
leistung nandelt oder ausschließlich um eine Rentenzahlung oder ob 
eine Option zwischen diesen beiden Leistungsarten bestent. AUßerdem 
mu~ geklärt werden, ob zwiscnen der $chadenleistung vor und nacn dem 
Alter von 65. Jahren ein Unterschied besteht. 

1m Qbrigen muß präzisiert werden, in welchem Zeitraum oie Invalidität 
festgesteilt sein muß una fOr welche Dauer die Rente gezahlt wird. 

b) Die Höhe der Leistung richtet sich nach dem Grad der Invalidität. 

Als feste Invaliditätsgrade gelten - unter Ausschluß des Nachweises 
einer höheren oder geringeren Invaiidität - bei Veriust oder 
Funktionsfähigkeit •••• 

- Platz fOr eine fOr alle Länder gUltige Glieaertaxe - . 

2. iodesfal1eistuna 

FUhrt ein Unfall innerhalb eines Jahres zum Tode, so entstent Ansorucn auf 
Leistung nach aer fUr den Todesraii versicherten Summe. 

3 
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3. Taoeoeld 

FOhrt ein Unfall zu einer Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit, so wird 
für die Dauer der ärztlichen Behandlung Tagegeld bezahlt. 

4. Krankennaustaaeaeld 

Krankenhaustagegeld wird für jeden Kalendertag gezahlt, an dem sich der 
Versicherte wegen eines Unfalles in medizinisch notwendiger vollstationärer 
He11behand"lung Def1ndet, llngstens jedoch für zwei Jahre, vom Unfalltag an 
gerechnet. 

§ 6 Einschränkung der le1stunaen 

Haben Krankheiten oder Gebrechen bei der durch ein Unfallereignis hervor­
gerufenen Gesundheitsschädigung oder deren Folgen mitgewirkt, so wird die 
Leistung entsprechend dem Anteil der Kran~he1t oder des Gebrechens aekürzt, 
wenn dieser Anteil mindestens 25 % beträgt. . 

(Anm. 7U § 6: F~ ist. nicht bekannt, inwiefern eine derartige Regelung in 
den einzelnen ländern existiert, man sollte aber auch hier 
versuchen, eine einheitlicne lösung zu finden). 

§ 7 Beo;nn und Ende des Versicherunosschutzes 

Recht des jeweiligen landes. 

§ 8 BeitrClg~Zlthlung 

Recht des jeweiligen Landes. 

§ 9 Änaeruno der Berufst!tiate;t Oder Beschäftiaung 

Recht des jeweiligen Lanaes. 

§ lOObl1eaenhe1ten 

Recht des jeweiligen Lanaes. 

4 
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§ 11 Obliegenheitsv~J~g~ 

Recht des jeweiligen Landes. 

§ 12 F~11iakeit der leistung 

Recht des jewe;ligen Landes. 

§ 13 Rechtsverhaltn1sse am Vertrag beteiligter Personen 

Recht des jeweiligen landes. 

§ 14 Anze;oen und W;11enserklärunaen 

Recht des jeweiligen Landes. 
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